
Beim Thema Beiträge zur
Berufsgenossenschaft scheint
so mancher Imker den Ein-
druck zu haben, dass man ihm
sein geliebtes Hobby durch
zusätzliche Abgaben versauern
möchte. Allein der Begriff
„Berufsgenossenschaft“ lasse
doch vermuten, dass nur die
beruflich oder gewerblich
Arbeitenden beitragspflichtig
sind. Jedoch, wo fängt die
berufliche bzw. nebenberuf-
liche imkerliche Tätigkeit an?
Steht der auf den ersten Blick
belastenden Beitragszahlung
nicht auch ein bedeutendes
Leistungsspektrum gegenüber?
Und wie ist es erklärbar, dass
die Beiträge in verschiedenen
Bundesländern so unterschied-
lich sind? Der Autor vom
Bundesverband der Berufs-
genossenschaften möchte 
hierüber aufklären. 

Der Sinn und Zweck der gesetzlichen Un-
fallversicherung besteht darin, der gesam-
ten arbeitenden Bevölkerung – ob in
festen Arbeitsverhältnissen oder bei Aus-
hilfstätigkeiten – Unfallversicherungsschutz
im Falle von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten zu gewähren. Im Gegensatz
zur allgemeinen Unfallversicherung – für
Industrie und Handwerk – besteht für den
Bereich der landwirtschaftlichen Unfall-
versicherung – zu deren Kernbereich auch
Imkereien zählen – die Besonderheit, dass
auch die Unternehmer sowie ihre Ehe-
gatten kraft Gesetzes mit in den Versi-
cherungsschutz einbezogen sind. Diese
generelle Einbeziehung der Unternehmer
und mitarbeitenden Ehegatten in den Ver-
sicherungsschutz gilt im Falle von Imke-
reiunternehmen aber nur dann, wenn sie
gewerbsmäßig betrieben werden.
Während die Ursprünge der landwirtschaft-
lichen Unfallversicherung auf das Jahr
1886 zurückgehen, besteht die gesetzliche
Regelung für die Einbeziehung der in Im-
kereien versicherten Personen erst seit dem
Jahre 1942. In den vergangenen 60 Jah-

ren der Zusammenarbeit hat es gelegent-
lich Meinungsverschiedenheiten über die
Beitragsgestaltung und die Abgrenzung
der Mitgliedschaft (Gewerbsmäßigkeits-
grenze) gegeben, sodass die folgende Er-
läuterung der versicherungs- und beitrags-
rechtlichen Zusammenhänge nunmehr
dazu beitragen soll, die Hintergründe zu
erklären und dadurch Unzufriedenheiten
abzubauen. 

Zuständig sind verschiedene
regionale Träger
Die gesetzliche Unfallversicherung (Schutz
vor Arbeitsunfällen und Berufskrankhei-
ten) entspricht den Vorschriften des So-
zialgesetzbuches. Die praktische Durch-
führung obliegt für den Bereich Imkerei
den landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften als autonomen Selbstverwaltungs-
körperschaften. Die Unabhängigkeit der
einzelnen Träger bewirkt, dass die Selbst-
verwaltung zum Beispiel im Falle der Im-
kereien über die Festlegung einer Gewerbs-
mäßigkeitsgrenze entscheidet und auch
die Art der Beitragsgestaltung eigenver-
antwortlich regelt. Bundesweit betrachtet,
bedeutet dies regional unterschiedliche
Beitragsregelungen und unterschiedliche
Grenzwerte für die Annahme der Gewerbs-
mäßigkeit. 

Gewerbsmäßigkeitsgrenze
wurde 
unterschiedlich festgelegt
Die interpretationsfähige gesetzliche Re-
gelung, nach der „Unternehmer nicht ge-
werbsmäßiger Imkereien … sowie ihre im
Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten
von der Versicherung … befreit sind“, hat
in der Verwaltungspraxis der landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaften – wie die
Übersicht 1 verdeutlicht – zu unterschied-
lichen Festlegungen geführt. Dabei han-
delt es sich um maximale Toleranzwerte,
die durch die tatsächlichen Verhältnisse
widerlegt werden können. Deshalb erfolgt
bei der überwiegenden Mehrheit der land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
unabhängig von dieser fiktiven Gewerbs-
mäßigkeitsgrenze eine tatsächliche Über-
prüfung der Gewerbsmäßigkeit anhand
eines Fragebogens.
Für Bienenhaltungen, die im Zusammen-
hang mit einem land- oder forstwirtschaft-
lichen Unternehmen betrieben werden,
erübrigt sich die Feststellung der Gewerbs-
mäßigkeit, weil diese unabhängig von der
Größe als Bestandteil dieses Unterneh-
mens in den Versicherungsschutz einbe-
zogen ist. 
Die sich aufgrund der regionalen Zustän-
digkeiten der landwirtschaftlichen Berufs-
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Schwarmfang in luftigen Höhen – ein erhöhtes Unfallrisiko!? Foto: Redaktion



genossenschaften ergebenden Unterschiede
bei der Beurteilung der Gewerbsmäßig-
keit werden teilweise als irritierend emp-
funden, obwohl die Gleichbehandlung
der Imker innerhalb der Risikogemein-
schaft einer Berufsgenossenschaft stets
gewährleistet ist. Allerdings erscheint
diese Uneinheitlichkeit auch aus Verwal-
tungssicht nicht zufrieden stellend. Des-
halb bestehen zurzeit Überlegungen, eine
bundeseinheitliche Befreiungsgrenze ge-
setzlich zu fixieren.
Bei diesen Überlegungen gilt es jedoch zu
bedenken, dass die vom Versicherungs-
schutz befreiten (nicht gewerbsmäßigen)
Imker zwar keine Beiträge zahlen, selbst
auch nicht versichert sind, gleichwohl
aber die in ihrer Imkerei helfenden Per-
sonen aufgrund der Systematik der ge-
setzlichen Unfallversicherung Versiche-
rungsschutz genießen. Es liegt daher vor
allem im Interesse der Beitragszahlenden,
diese Grenze realitätsnah festzulegen.

Versichert sind alle in der
gewerbsmäßigen Imkerei
tätigen Personen
Der Versicherungsschutz in gewerbsmä-
ßigen, zur Beitragszahlung herangezoge-
nen Imkereien erstreckt sich auf Unterneh-
mer, in der Imkerei mithelfende Ehegatten
und andere mithelfende Personen sowie
familienfremde Arbeitskräfte einschließ-
lich vorübergehend helfender Personen.
Das Gleiche gilt für den Fall, dass die
Imkerei Bestandteil eines land- bzw. forst-
wirtschaftlichen oder gärtnerischen Unter-
nehmens ist.
Trotz Beitragsfreiheit stehen aber – wie
zuvor schon erwähnt – auch in nicht ge-
werbsmäßig betriebenen Imkereien vor-
übergehend helfende Personen und – was
sich auf seltene Einzelfälle beschränken
dürfte – abhängig beschäftigte Personen
unter Versicherungsschutz (nicht die „Un-
ternehmer“ selbst!).

Behandlung, berufliche
Wiedereingliederung und
Barleistungen werden
gewährt
Bei Eintritt eines Leistungsfalles wird von
der Berufsgenossenschaft die gesamte Heil-
behandlung (medizinische Versorgung),
Maßnahmen der beruflichen Wiederein-
gliederung sowie die dazugehörigen Bar-
leistungen, wie Verletztengeld und Unfall-
rente oder ggf. Hinterbliebenenrenten,
gewährt. Zur Heilbehandlung gehören
ambulante und stationäre Behandlung,
Betriebs- und Haushaltshilfe, Pflege, Klei-
der-/Wäschemehrverschleiß, Zahnersatz,
häusliche Krankenpflege sowie Versorgung
mit Heil- und Hilfsmitteln. Die Leistungen
der Teilhabe am Arbeitsleben umfassen
unter anderem Umschulungsmaßnahmen,
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Übersicht 1: Anzahl Bienenvölker, ab der in den einzelnen Landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften die Gewerbsmäßigkeit unterstellt wird. Zumeist wird darüber
hinaus noch anhand eines Fragebogens im Einzelfall geprüft.

LBG Gewerbsmäßigkeit
ab einer Völkerzahl von

LBG Schleswig-Holstein und Hamburg 50 
LBG Niedersachsen-Bremen (Oldenburg) 20 
LBG Niedersachsen-Bremen (Hannover/Braunschweig) 20 
LBG Nordrhein-Westfalen (Detmold) 25 
LBG Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf) 25 
LBG Nordrhein-Westfalen (Münster) 25 
LBG HRS (Hessen) 30 
LBG HRS (Rheinland-Pfalz) 20 
LBG HRS (Saarland) 20 
LBG Franken und Oberbayern 25 
LBG Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben (Landshut/Augsburg) 25 
LBG Baden-Württemberg 25 
LBG Berlin* (zuständig für Mecklenburg-Vorpommern, 

Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen) 25 
Sächsische LBG* Einzelfallprüfung

*  seit dem 01. 04. 2004 zusammengeschlossen zu LBG Mittel- und Ostdeutschland

Übersicht 2: Beitragssätze und Berechnungseinheiten in den einzelnen 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften

LBG Beitragssätze

LBG Schleswig-Holstein und Hamburg Grundwert 41,76 € (12 AE)
je Volk 0,35 € (0,10 AE)
(1 AE = Arbeitseinheit = 3,48 €)

LBG Niedersachsen-Bremen bis 49 Völker pauschal 70,44 € (22,22 BE) 
(Oldenburg)* ab 50 Völker 1,43 € (0,45 BE) pro Volk

(1 BE = Berechnungseinheit = 3,17 €)

LBG Niedersachsen-Bremen bis 49 Völker pauschal 73,82 € (15,54 BE) 
(Hannover/Braunschweig)* ab 50 Völker 1,52 € (0,32 BE) pro Volk

(1 BE = Berechnungseinheit = 4,75 €)

LBG Nordrhein-Westfalen (Detmold) Grundbeitrag 60,00 €
je Volk 1,05 €

LBG Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf) Grundbeitrag 100,00 €
28,00 € pauschal je Unternehmen

LBG Nordrhein-Westfalen (Münster) Grundbeitrag 60,00 €
je Volk 1,60 €

LBG HRS (Hessen) Grundbeitrag 30,68 €
je Volk 0,50 €

LBG HRS (Rheinland-Pfalz) Grundbeitrag 30,00 €
je Volk 0,80 €

LBG HRS (Saarland) Mindestbeitrag 62,00 €
je Volk 0,50 €

LBG Franken und Oberbayern Grundbeitrag 59,00 €
je Volk 4,72 €

LBG Niederbayern/Oberpfalz und Grundbeitrag 40,00 €
Schwaben (Landshut/Augsburg) je Volk 1,09 €

LBG Baden-Württemberg Grundbeitrag 48,00 €
je Volk ca. 1,00 
(Flächenwert je Volk 35,00 DM;
je 1.000,00 DM Flächenwert 
= 28,34 € Beitrag)

LBG Berlin bis 49 Völker 45,00 € (pauschal)

ab 50 Völkern je Volk 1,00 €

Sächsische LBG Grundbeitrag 29,00 €
je Volk 0,79 €
(Flächenwert je Volk 40,00 DM;
Hebesatz = 1,9787 %)

Soweit zur Vereinfachung ca.-Werte angegeben sind, beruht dies auf Rundungs-
differenzen der Berechnung. 
Im Bewertungsgesetz wurden DM-Angaben für Flächenwerte beibehalten.



Kraftfahrzeughilfe und – sofern erforder-
lich – Krankenfahrstuhl und Umbau des
Hauses für die fahrstuhlgerechte Benut-
zung. Bei all diesen Leistungen besteht in
der gesetzlichen Unfallversicherung im
Gegensatz zu Privatversicherungen weder
eine zeitliche noch eine betragsmäßige Be-
grenzung, was insbesondere bei schwe-
ren Verletzungen auf Dauer hohe Kosten
verursachen kann. 
Das Unfallgeschehen in Imkereiunterneh-
men weist keine besonderen Schwerpunkte
auf. Lediglich der Anteil der Wegeunfälle
ist mit 2 % etwas niedriger als in der übri-
gen landwirtschaftlichen Unfallversiche-
rung mit rund 3 %. Ansonsten treten in
der Unfallstatistik keine Tätigkeitsbereiche
durch besondere Unfallschwerpunkte her-
vor. Interessante Aspekte liefert lediglich
die Altersschichtung der Unfälle in Imke-
reiunternehmen (siehe Abbildung). Hier
ergibt sich ein Schwerpunkt bei den 33-
bis 50-Jährigen. Auch wird aus dieser
Grafik deutlich, dass die Imkerei in nicht
unerheblichem Maße von bereits aus
dem Erwerbsleben ausgeschiedenen Per-
sonen betrieben wird, was sich an der
Unfallbeteiligung der 66- bis 81-Jährigen
zeigt.

Die Beiträge 
berechnen sich nach den 
entstandenen Kosten
Es gehört zu den Grundprinzipien der ge-
setzlichen Unfallversicherung, dass die
Beiträge durch Unternehmer aufgebracht
werden. Aufgrund der zuvor schon erläu-
terten Unternehmerpflichtversicherung
betrifft dies auch die Unternehmer in der

gewerbsmäßigen Imkerei. Die Beitrags-
erhebung erfolgt in der gesetzlichen Un-
fallversicherung im Wege eines Umlage-
systems der nachträglichen Bedarfsdeckung.
Dies bedeutet, dass die Aufwendungen
(Kosten des jeweils vergangenen Jahres)
abzüglich von Zinsgewinnen und ande-
ren Einnahmen auf – in diesem Falle – die
Unternehmer der gewerbsmäßigen Imke-
rei umgelegt werden. Das Gesetz schreibt
vor, dass die Beiträge ausschließlich für
Leistungsausgaben, vorgeschriebene und
zugelassene Betriebsmittel und Rückla-
gen sowie notwendige Verwaltungskos-
ten erhoben werden dürfen. Damit ist der
zweckentfremdete Einsatz von Beiträgen
oder irgendeine Art von Gewinnabschöp-
fung ausgeschlossen, zumal auch die
Geldanlageformen für das Verwaltungs-
vermögen der landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften von Gesetzes wegen
eng eingegrenzt sind. Die Einhaltung die-
ser Vorschriften wird zudem je nach Zu-
ständigkeit in regelmäßigen Abständen
durch die Bundes- oder Landesaufsichts-
behörden überwacht. 

Differenzen sind nicht 
zu vermeiden
Im Einzelnen wurden die in der Über-
sicht 2 aufgeführten Beitragsregelungen
von den regional zuständigen landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften be-
schlossen, wobei teilweise Pauschalbeträge
pro Bienenvolk, teilweise aber auch Be-
rechnungseinheiten oder Wertpauschalen
für Bienenvölker für die Veranlagung im
Rahmen einer Flächenwertumlage gewählt
wurden.

Die Unterschiedlichkeit der Beitragssätze
ist rechtlich nicht zu beanstanden, wenn
sie – was praktisch geschieht – einheitlich,
d. h. unterschiedslos auf die jeweilige
Risikogemeinschaft (die Imker im Bezirk
einer Berufsgenossenschaft) angewandt
werden, sodass innerhalb der jeweiligen
Berufsgenossenschaft keine Beitragsun-
gerechtigkeiten entstehen können. Beitrags-
unterschiede zwischen den einzelnen Be-
rufsgenossenschaften würden allerdings
auch bei einer Vereinheitlichung der Bei-
tragsregelungen (Beitragsmaßstäbe) be-
stehen bleiben, weil jede Berufsgenossen-
schaft separat den Kostenaufwand für die
Imkereien aus dem jeweils vorangegan-
genen Jahr zuzüglich kalkulierter Rück-
stellungen für von Zeit zu Zeit auftretende
schwere Unfälle auf die Mitglieder um-
legen muss. Ein weiterer Aspekt der Bei-
tragsgestaltung ist eine angestrebte Bei-
tragskontinuität. Diese wird durch den
Rückhalt der Solidargemeinschaft der
Land- und Forstwirtschaft ermöglicht. 
Dadurch können z. B. geringfügige Aus-
gabenerhöhungen aufgefangen und jähr-
liche Beitragsänderungen vermieden wer-
den.

Die gesetzliche 
Unfallversicherung ist 
konkurrenzlos günstig
Zu gelegentlichen Vergleichen zwischen
gesetzlicher und privater Unfallversiche-
rung ist zu bemerken, dass sich eine pri-
vate Unfallversicherung jeweils auf eine
bestimmte Person oder auch mehrere
Personen, die im Versicherungsvertrag
bezeichnet sind und denen im Versiche-
rungsfall ein vereinbarter Kapitalbetrag
mit oder ohne Krankengeld zur Verfü-
gung gestellt wird, bezieht. Demgegen-
über sind in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung das gesamte Unternehmen bzw.
die darin arbeitenden Personen erfasst.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich in
der landwirtschaftlichen Unfallversiche-
rung mithin auf alle in den Mitgliedsunter-
nehmen tätigen Personen (Unternehmer,
Ehegatten, Arbeitnehmer einschließlich
vorübergehend aushelfender Personen).
Zusammenfassend kann daher festgestellt
werden, dass die gesetzliche Unfallversi-
cherung mit den Bereichen der Präven-
tion, Rehabilitation und Entschädigung
ein Leistungsspektrum zu konkurrenzlos
günstigen Bedingungen abdeckt, welches
in der Privatversicherung auch unter kom-
binierten Versicherungsverträgen nicht
annähernd erreichbar ist. 

Erich-Werner Dittmar
Bundesverband der Landwirtschaft-

lichen Berufgenossenschaften
Weißensteinstraße 70 – 72

34 131 Kassel
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Abbildung: Altersverteilung der Unfälle in Imkerei-Unternehmen (2002). Hohe Unfallrate 
in den Altersgruppen zwischen 33 bis 50 Jahren, erneut steigende ab 61 Jahren.

Unfallhäufigkeit in Prozent


